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und eine GruI!Jlß von Regierungssachverständigen zur Vor
bereitung der UberprOfungskonferenz einzuse?zen; 

6. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von den Fort
scbritten, die die Gruppe von Regierungssachverständigen bei 
der Überprüfung des Protokolls über das Verbot oder die 
Beschrlinkung des Einsatzes von Minen, Sprengfallen und 
anderen Vorrichtungen (Protokoll II) und bei der Erfuterrn:g 
anderer Waffenkategorien, die durch das Übereinkommen 
derzeit nicht erlaßt werden, erzielt bat; 

7. nimmt Kenntnis von den BeschlOssen der Gruppe von 
Regierungssachverstllndigen, vom 9. bis 20. Januar 1995 in 
Genf eIne weitere '11!gung abzuhalten und den GeneralsekreJlir 
ZU ersuchen, die überPrfifungskonferenz in der Zeit vom 
25. September bis 13. Oktober 1995 nach Genf einzubernfen: 

8. ersucht den Generalsekretär. der ~ von Regie
run~verständigen und der Konferenz zur "ÖbetprI1fung 
desnkommens auch weiterhin die erforderliche Unter
stOtzung zu gewähren und die Bereitstellung von Diensten 
sichenuste11en; 

9. fonlert die Staaten erneut mif, möglichst zablreich an 
der Konferenz te11zunebmen. zu der die Vertragsstaaten inter
essierte nichtstaat1iche Organisationen. insbesondere das 
1nternationale Komitee vom Roten Kreuz, einladen können; 

10. beschließt. den Punkt "Übereinkommen über das 
Verbot oder die Beschrlinkung des Einsat'MS bestimmter kon
ventioneller Waffen. die übermäßige Verletzungen ver
ursachen oder unteISchiedslos wirken können" in die vorlliufi
ge Thgesordnung ihrer filnt'Ligsten Thgung aufzunehmen. 

90. ple1uusitzung 
15. Dezember 1994 

4\1180. Antarktis-Frage 

Die Generalversammlung. 

nach Behandlung des Punktes • Antarktis-Frage". 

unter Berllcksichtigung der Debatten, die seit ihrer achtund
dreißigsten Thgung über diesen Punkt stattgefunden haben, 

das Interesse der internationalen Gemeinschaft an Informa
tionen Ober die Antarktis bekrlJftigend. 

eifreut darOber. daß die Konsultativparteien des Antarktis
Vertrags dem Generalsekretär den Scblußbericht der vom 
11. bis 22. April 1994 in Kyoto (Japan) veranstalteten Acht
zehnten Konsultativtagung zum Antarktis-Vertrag" zur Ver
fügung gestellt haben, 

im lJewqfJtllein der besonderen Bedeutung. die die Antarktis 
fiIr die internationale Gemeinschaft besitzt, insbesondere was 
den Weltfrieden und die internationale Sicherheit, die globale 
und regionale Umwelt, ihre Auswirknngen auf die globalen 
und regionalen K1imaverbältnisse und die wissenschaftliche 
Foracbung betrifft, 

erneut erkliinmd, daß die Bewirtschaftung und Nutzung der 
Antarktis in Übereinstimmung mit den ZIelen und GnIDdslltzen 
der Charta der Vereinten Nationen und im Interesse der 
Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit 
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sowie der Fönlerung der internationalen Zusammenarbeit zum 
Nutzen der gesamten Menschheit erfolgen sol\, 

in Anerkennung dessen, daß der Antarktis-Vertrag", der 
unter anderem die Entmilitarisierung des Kontinents, das 
Verbot von Kernexplosionen und die Beseitigung radioaktiven 
AhfaIIs, die Freiheit der wissenschaftlichen Forschung und den 
ungehinderten Austausch wissenschaftlicher Informationen 
vorsieht, die Ziele und GnmdsHrze der Charta fIlrdert, 

sowie im Bewr4Jtsein der Wechselbeziehung zwischen der 
Antarktis und den physika1ischen, chemischen und biologi
schen Prozessen. die das gesamte Erdsystem regeln, 

unter BerIlcksichtigung des von den Parteien des Antarktis
Vertrags am 4. Oktober 1991 in Madrid verabschiedeten 
Umweltscbutzprotokolls zum Antarktis-Vertrag, 

mit Genugtuung darOber, daß die Antarktis in dem Proto
koll als ein dem Frieden und der Wisseoschaft gewidmetes 
Natw:reservat bezeichnet wird, sowie über die in dem Protokol1 
enthaltenen Verfahren zum Schutz der antarktischen Umwelt 
sowie der abhlingigen und verbundenen Ökosysteme bei der 
Plat!ung und Durcbfllhrung el\er Tätigkeiten in der Antarktis, 

in WlJrdigung des in dem Protokoll entbaltelJell Verbots 
von Tätigkeiten im Zusammenhang mit mineralischen Res
sourcen, 

mit Genugtuung darOber, daß .die Konferenz der Vereinten 
Nationen über Umwelt und Entwicklung den Wert der Ant
arktis als Gebiet fiIr die Durcbfllhrung wissenschaftlicher 
Forschungsmbeiten, insbesondere soweit sie grundlegend fiIr 
das Verstlindnis der globalen Umwelt sind, anerkannt bat". 

sowie mit Genugtuung darOber, daß die Liinder, die in der 
AnJarktis wissenschaftliche Forschungsarbeiten durchfIIbren, 
auch weiterhin V'sammenarbeiten, was dazu beitragen kann, 
daß die Auswirknngen der Tätigkeit des Menschen auf die 
antarktische Umwelt auf ein Mindestmaß bescbrllDkt bleiben, 

ferner mit Genugtuung darüber, daß sich die internationale 
Gemeinschaft zunehmend mit der Antarktis befaßt und fiIr 
diese interessiert, und überzeugt von den Vorteilen, die eine 
bessere Kenntnis der Antarktis fiIr die gesamte Menschheit mit 
sich bringt, 

In Bekr4ftigung Ihrer tJbe17,eUgung. daß die Antarktis im 
Interesse der gesamten Menschheit auch weiterhin fiIr el\e 
Zeiten ausschließlich fiIr ftiedliche Zwecke genutzt und nicht 
zum Schauplatz oder Gegenstand internationaler Zwietracht 
werden sollte, 

1. nimmt KennInis von dem Bericht des Generalsekretllrs 
über die Antarktis" und dem Bericht der Achtzehnten KonsuJ... 
tativtagung zum Antarktis-Vertrag"; 

2. begrlfJt die Praxis, wonach die Konsultativparteien 
des Antarktis-Vertrags dem GeneralsekreJlir rege1mlIBlg 
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BI. RosoIuIIouen - _ Aussdmll 

Informationen über ibre Konsu1tativtagungen und ibre TIltig
keiten in der Antarktis zur Verfllgung stellen, ermutigt die 
Parteien, dem Generalsekretllr und anderen int=ssierten 
Staaten auch weiterhin Informationen über die Entwicklungen 
im Zusmmnenbang mit der Antarktis zur Verfügung zu stellen, 
und ersucht den GeneraIsekretIl, der Generalversammlung auf 
ihrer einundfiJnfZigsten Thgung diese Informationen im 

. Rahmen eines Berichts zu unterbreiten; 

3. nimmt K.enntnIs von der Rolle, die der GeneraIsekretIl 
dem Umweltprogramm der Vereinten Nationen in den die 
Antarktis beIleffenden Angelegenheiten zugewiesen bat; 

4. legt den Parteien des Antarktis-Vertrags eindrlngUch 
nahe, den Exekutivdirektor des Umweltprogramms der 
Vereinten Nationen einzuladen, kilDftigen KonsultativtagUngen 
beizuwohnen, damit er ihnen bei der Sacltarbeit bebUflicb sein 
kann; 

S. begrlfJt die Erk1llrung in Kapitel 17 mir von der 
Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt- und Entwick
lung verabschiedeten Agenda 21'''', wonach Staaten, die in der 
Antarktis Forschungsarbeiten durchfilhren, wie in Artikel m 
des AntarktIs-Vertrags vorgesehen, auch weiterhin 

a) sicherstellen sollen, daß die aus diesen Forschungs
arbeiten hervorgehenden Daten und Informationen der 
internationalen Gemeinschaft frei zur Verfilgung stehen; 

b) den Zngang internationaler wissenschaft1lcher Kreise 
und der Sonderorganisationen der Vereinten Nationen zu 
diesen Daten und lnformatIonen ~etb '11 sollen, namentlich 
indem sie die regelmäßige Veranstaltung von Seminaren und 

. Symposien filrdern; 

6. legt den Konsultativparteien des AntarktIs-Vertrags 
eindringlich nahe, bei ihren Berstungen die Ergebnisse der 
Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwick
lung, insbesundere die in Ziffer 5 erwilhnten Ergebnisse, zu 
berilcksichtigen; 

7. ersucht die Parteien des Antarktis-Vertrags, auch 
weiterhin Informationen über die Antarktis zur Verfilgung zu 
steI1en, um die WIChtigkeit der Antarktis fi1r die g!obale und 
regiona1e Umwelt noch stlirker ins Bewußtsein der Öffentlich
keit zu rflcken; 

8. fordert die Parteien des AntarktIs-Vertrags nach
drUcklich az(, zu erwIIgen, so bald wie möglIch Vertrags
parteien des Umweltschutzprotokolls zum Antarktis-Vertrag 
zu werden, damit das Protokoll in Kraft treten kann und 
stärkere Maßnahmen zum Schutz der antarktisehen Umwelt 
sowie der ahbllngigen und verbundenen Ökosysteme getroffen 
werden; 

9. fordert die Länder, deren Staatsangehörige TIltigkeiten 
in der Antarktis durchfilhren, iuwhdrlJcklich az(, sicher
zustellen, daß alle diese TIltigkeiten auf eine mit den 0r0ndsiIt
zen des Protokolls zu vereinbarende Art und Weise durch
gefllhrt werden; 

10. beSChließt, den Punkt n Antarktis-Fragen in die 
vorillufige Tagesordnung ihrer einundfiJnfZigsten Thgung 
autZunehmen. 

90. plentJrsltvmg 
15. De:ember 1994 

4918L Festigung von Sicherheit nnd ZUSAI!II!I!!!Iurbeit in 
der MltteJmeer..Reglon 

Die Generalverstmll1llung, 

unter Hinweis auf ibre früheren Resulutionen zu diesetD 
Thema, insbesondere auch ibre Resolution 48/81 vom 
16. Dezember 1993, 

erneut erk1iirend, daß die Festigung und Förderung des 
Friedens, der Sicherheit und der Zusammenarbeit in der 
Mittelmeer-Region in erster Linie Sache der Mittelmeerlllnder 
ist, 

eingedenk a11er früheren Erk1llrungen und Verpf1ichtungen 
sowie a11er Initiativen, die von den Anrainerstnaten bei den 
jüngsten Gipfeltreffen, Mi:nistertreffe und verschiooenen 
Begegnungen betreffend die Frage der Mittelmeer-Region 
ergriffen worden sind, 

in Anbetracht der bisherigen Bemühungen der Mittel
meerllInder und ihrer Entschlossenheit, den Prozeß des Dialogs 
und der Konsultationen zu intensivieren, mit dem Ziel, die in 
der Mittelmeer-Region bestehenden Probletne zu lösen und die 
Ursachen von Spannungen und die sich daraus ergebende 
Bedrohung des Friedens und der Sicherheit zu beseitigen, 

sowie in Anbetracht dessen, daß die Sicherheit im Mittel
meerraum untei1bar ist und daß eine bessere Zusammenarbeit 
zwischen den Mitteimeerilindem, die auf die Förderung der 
wirtschaft1lchen und sozialen Entwicklung a11er Völker der 
Region gerichtet ist, wesentlich zu Stabilitllt, Frieden und Si
cherheit in der Region beitragen wird, 

ferner In Anbetracht dessen, daß die Aussichten auf eine 
engere, alle Bereiche umfassende Zusammenarbeit zwischen 
den europäischen Ländern und den Mittelmeerilindern durch 
positive Entwicklungen in der ganzen Welt, insbesundere in 
Europa und im Nahen Osten, verb e rsert werden kHunen, 

mit Genugtuung über die positiven Entwicklungen im 
naitöst1ichen Friedensprozeß, die zur Herbeifilhrung eines 
umfassenden, gerechten und dauerhaften FriOOens in der 
Region und deshalb zur Förderung von vertrauenbildenden 
Maßnahmen und zu einetn VerhlIltnis der guten Nachbarschaft 
zwischen den LiIndem dieses Raumes filhren werden, 

Ihrer Genugtuung Ausdruck verleihend über die zuneh
mende Einsicht in die Notwendigkeit gemeinsamer An
strengungen aller Mitte1meerllinder zur Festigung der wirt
schaft1ichen, sozialen, kulturellen und ökologischen Zu
sammenarbeit in der Region, 

erneut erkllirend, daß alle Stnaten gehalten sind, zur 
Stabilität und Prosperität der Mittelmeer-Region beizutragen, 
und daß sie sich verpf1ichtet halten, die Ziele und Grundsätze 
der Charta der Vereinten Nationen sowie die Bestimmungen 
der ErkllIrung über völkerrechtliche Grundsälm fi1r freund
schaft1iche Beziehungen und Zusammenarbeit zwischen den 
Staaten im Einklang mit der Charta der Vereinten Nationen'" 
zu achten, 

mit dem Ausdruck Ihrer Besorgnis über die anhaltende 
Spannung und die Fortdauer der militllrischen Aktivitäten in 




